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Wie setzt sich die Finanzierung des Kurzzeitpflegeaufenthalts zusammen? 
 
1. Schritt: ANTRAG bei der Pflegekasse für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege! 
 

 PFLEGEKASSE                             EIGENANTEIL 
 Anspruch auf: 

 

 
 

Kurzzeitpflege Verhinderungspflege 
   
   
 
Voraussetzung:                 Voraussetzung:     
Pflegegrad 2                        Pflegegrad 2  
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Sie haben keinen Pflegegrad oder Pflegegrad 1: Wie finanziert sich Ihr Aufenthalt? 
Auf Verordnung eines Arztes haben Sie gegebenenfalls Anspruch über SGB V § 39c. 
Voraussetzung für Ihren Aufenthalt bei uns ist eine Kostenübernahme der Krankenkasse.  
Diese benötigen wir VOR dem Aufenthalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Unterkunft + Verpflegung + Investition) 
 

 
Gesamt: 45,19 € pro Tag 

 
zusätzlich:  

 
Differenzbetrag der Pflegeleistungen,  
welche die Pflegekasse nicht trägt! 

(Wenn der jährliche Anspruch 
der Kurzzeitpflege und 

der Verhinderungspflege 
ausgeschöpft ist.) 

 
 

 

Nach Bezahlung Ihrer Privatrechnung 
können Sie bei Ihrer Pflegekasse eine 
Rückerstattung des Eigenanteils über 

die „Entlastungsleistungen“  
(131,- Euro pro Monat) beantragen. 

 

Gemeinsamer Jahresbetrag 
Von 3539 Euro je Kalenderjahr 

 
Ihren persönlichen Anspruch können 
Sie nur bei der Pflegekasse erfragen, 

da möglicherweise bereits Leistungen in 
Anspruch genommen wurden! 

Bei vollem Anspruch 
des Jahresbetrages  

reicht das Geld:  

18Tage 

 

Bei vollem Anspruch  
SGB V § 39c 

reicht das Geld:  
18 Tage 

 

 

Zusätzlicher Eigenanteil 
(Privatkosten): 

45,19 € pro Tag 

 


